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Für Kinder, bei denen sich zu Beginn der Schulpflicht oder während des Besuchs 
der allgemeinen Schule Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie im Unterricht nur 
mit sonderpädagogischer Unterstützung hinreichend gefördert werden können, ist 
ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und zur 
Entscheidung über den Förderort gemäß der Verordnung über die sonderpädagogi-
sche Förderung (AO-SF) (Schema siehe Seite 9) durchzuführen. Sowohl die Eltern 
des Kindes als auch die Schule können die Durchführung des Verfahrens beantra-
gen. 

Grundlage der Entscheidung der Schulaufsicht ist ein sonderpädagogisches Gutach-
ten, das in einem gemeinsamen Verfahren durch eine sonderpädagogische Lehr-
kraft sowie eine Lehrkraft der allgemeinen Schule erstellt wird. Den Eltern ist be-
reits während der Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens die Gelegenheit 
zur Aussprache zu geben. Außerdem erhalten die Eltern Gelegenheit, sich zu der 
von der Schulaufsicht beabsichtigten Entscheidung zu äußern. Es ist das Ziel, Ein-
vernehmen über die sonderpädagogische Förderung des Kindes oder Jugendlichen 
zu erreichen. 
 

1  Förderschulen 
 
Die Förderschulen bilden eine eigenständige Schulform. Sie werden ausschließlich 
von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht. Vor 
Aufnahme in die Förderschulen findet ein Verfahren gemäß der AO-SF statt. In Bie-
lefeld existiert für alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte ein schulisches 
Angebot: 
 

1.1  Schulen der Primar- und Sekundarstufe I: 

Förderschulen der Stadt Bielefeld 

 Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotionale u. soziale Entwicklung (Kl. 1-
4),Förderschwerpunkt Lernen (Kl. 5 – 10) 

 
 Bonifatiusschule, Lipper Hellweg 230, 33605 Bielefeld, Tel.: 55 79 9 – 20 

11 

 Comeniusschule, Elbeallee 130 a, 33689 Bielefeld, Tel.: 05205 / 87 96 – 

74 11 

 Hamfeldschule, Hamfeldstr. 10, 33611 Bielefeld, Tel: 55 79 9 – 21 11 

 Tieplatzschule, Altenhagener Str. 8, 33719 Bielefeld, Tel: 55 79 9 – 66 11 

 

 Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotionale u. soziale Entwicklung (Kl. 1-
10) 

 
 Schule am Kupferhammer, v.-Möller-Str. 54, 33649 Bielefeld, Tel.: 55 79 

9 – 46 11  

 Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, (Kl. 1 - 4): 
 Ganztagsschule Am Lönkert ,  Schulstr. 84, 33647 Bielefeld, Tel.: 55 79 9 
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– 47 11 

 Förderschwerpunkt Sprache: 
 

 Leineweberschule (Eingangsklasse und Kl. 1 – 4, Babenhauser Str. 155a, 
33619 Bielefeld, Tel.: 55 79 9 – 86 11 

 

 Förderschulen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe und private Schulen: 
 

 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt Sprache, (Kl. 5 – 10) 
Bökenkampstr. 14, 33613 Bielefeld, Tel.: 520 02 30 
 

 Westkampschule, LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt Hören u. Kommunikation (Eingangsklasse, Kl. 1 – 10) 
Westkampweg 79, 33659 Bielefeld, Tel.: 520 02 10 
 

 Albatros-Schule, LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung (Kl. 1 – 10) 
Westkampweg 81, 33659 Bielefeld, Tel.: 404 29 40 
 

 Opticus-Schule, LWL-Förderschule 
Förderschwerpunkt Sehen (Eingangsklasse, Kl. 1 – 10) 
Bökenkampstr. 14, 33613 Bielefeld, Tel.: 520 02 20 
 

 Schule Am Möllerstift gGmbH 
Förderschule mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
Am Möllerstift 22, 33647 Bielefeld, Tel.: 489 50 30 
 

 Schule am Schlepperweg, Förderschule der vBSB 
Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Kl. 5 – 10) 
Schlepperweg 17, 33689 Bielefeld, Tel.: 144 - 12 33 
 

 Mamre-Patmos-Schule, Förderschule der vBSB 
Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung und Körperliche und motor- 
ische Entwicklung, Maraweg 29, 33617 Bielefeld, Tel.: 144 36 74 
 

 Dothanschule-, Schule der vBSB für Kranke, 
für schulpflichtige Kinder und  Jugendliche während eines Krankenhausauf-
enthaltes, Maraweg 25, 33617 Bielefeld, Tel.: 144 31 31 

 
 Sonnenhellwegschule, private Förderschule eigener Art mit Förderschwer-

punkten Geistige Entwicklung und Lernen 
Benzstr. 1, 33613 Bielefeld, Tel.: 98 91 30 
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1.2  berufliche Vorbereitung / Bildung - Sekundarstufe II  

 Schule am Niedermühlenhof  
Am Niedermühlenhof 12, 33604 Bielefeld, Tel.: 260 757 200 

 Werkstufe der Sonnenhellwegschule 
Benzstr. 1, 33613 Bielefeld, Tel.: 98 91 30 

 Werkstufe der Mamre-Patmos-Schule, Förderstufe der vBSB, 
Maraweg 29, 33617 Bielefeld, Tel.: 144 36 74 

 Kerschensteiner Berufskolleg, Berufsförderschule der vBSB, 
Kükenshove 1, 33617 Bielefeld, Tel.: 144 28 80 

 
Zusätzlich gibt es zahlreiche Berufsvorbereitungslehrgänge und überbetriebliche 
Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Behinderungen, die sich jedoch 
jährlich verändern und am besten bei der Agentur für Arbeit in der Reha-Abteilung 
(s. u. 3.2) zu erfragen sind. 
 
Bei besonderem zusätzlichen Unterstützungsbedarf einer Schülerin / eines Schü-
lers, der über die personellen Kapazitäten der einzelnen Schule hinaus geht, be-
steht unabhängig von der Schulform die Möglichkeit, beim Amt für soziale Leistun-
gen - Sozialamt - , Abt. Wirtschaftliche Hilfen Soziales, Neues Rathaus, Niederwall 
23, gem. §§ 53 + 54 SGB XII (Eingliederungshilfe) eine persönliche Begleitung 
(„Integrationshelfer“) zu beantragen. 
 

2 Gemeinsamer Unterricht 

Es gibt verschiedene Formen des Gemeinsamen Unterrichts: 

1. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können ambulant an einer 
allgemeinen Schule gefördert werden, wenn 
a) sie nach den Richtlinien und Lehrplänen der allgemeinen Schule unterrichtet 

werden  
und 

b) die personellen und sächlichen Voraussetzungen gegeben sind. 
 
Kinder mit einer Körperbehinderung, die nach den Richtlinien der allgemeinen 
Schule (Grundschule, Sek I und II) unterrichtet werden können, bekommen 
durch das Kompetenzzentrum Albatros_Schule besondere Unterstützung in 
den Aufgabenfeldern Diagnostik, Beratung, Förderung und Organisation.  
Kontakt für Anfragen und Beratung: 
 
Albatros-Schule, Westkampweg 84, 33659 Bielefeld, Telefon-Nr.: 40 429 – 
40. 
Ansprechpartner: Ulrich Mengersen (mailto:ulrich.mengersen@lwl.org ) 

 
2. Eine weitere Form des Gemeinsamen Unterrichts sind Klassen, in denen mehre-

re Kinder mit im Regelfall unterschiedlichen sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten gemeinsam von sonderpädagogischen Lehrkräften und Lehrkräf-
ten der allgemeinen Schule unterrichtet werden. In der Primarstufe wurden elf 
Schwerpunktschulen etabliert (2.1). In der Sekundarstufe I (2.2) sind an zwei 
Gesamtschulen, zwei Realschulen sowie am Gymnasium der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schulen Integrative Fördergruppen eingerichtet. 
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In den Klassen mit Gemeinsamem Unterricht werden in der Regel fünf bis sechs 
Kinder bzw. Jugendliche sonderpädagogisch gefördert. Je nach sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt werden diese Schülerinnen und Schüler nach den Richt-
linien und Lehrplänen der allgemeinen Schule oder aber dem jeweiligen Förder-
schwerpunkt zugrundeliegenden Richtlinien und Lehrplänen gefördert.  
 
In allen Fragen des Gemeinsamen Unterrichts stehen die zuständigen Schulauf-
sichtsbeamtinnen des Schulamtes für die Stadt Bielefeld, Ravensberger Str. 12, 
33602 Bielefeld, sowie zwei Koordinatoren als Berater für Eltern und Lehrkräfte zur 
Verfügung: 
 

 Frau Schattmann (Schulamtsdirektorin), Tel.: 51- 23 46 
 Frau Tscherniak, Schulamtsdirektorin, Tel.: 51- 30 00 
 Frau Nutt-Cyrkel, Grundschullehrerin und  
 Herr Nell, Sonderpädagoge, Tel.: 51-39 09 

Sprechzeiten: dienstags von 10-12 Uhr (nicht während der Schulferien). 
 
In Bielefeld wird seit vielen Jahren das Konzept verfolgt, den Gemeinsamen Unter-
richt in Schwerpunktgrundschulen zu verwirklichen. An folgenden Schulen wird 
gemeinsamer Unterricht angeboten: 

2.1 Grundschulen 

 Eichendorffschule, Weihestr. 4, 33613 Bielefeld, Tel.: 557990413 

 Vogelruthschule, Wikingerstr. 15, 33647 Bielefeld, Tel.: 557994211 

 Am Homersen, Rüggesiek 11, 33719 Bielefeld, Tel.: 557995511 

 Martinschule, Deckertstr. 1, 33617 Bielefeld, Tel.: 557999311 

 Volkeningschule, Petristr. 58, 33609 Bielefeld, Tel.: 557991611 

 Sudbrackschule, Klarhorststr. 8, 33613 Bielefeld, Tel.: 557991511 

 Astrid-Lindgren-Schule, Werraweg 54,33689 Bielefeld, Tel.: 05205 / 87 
96 70 11 

 Grundschule Ubbedissen, Detmolder Str. 697, 33699 Bielefeld, Tel.: 
557996212 

 Bahnhofschule, Buschkampstr. 134, 33659 Bielefeld, Tel.: 557997611 

 Rußheideschule, Spindelstr. 119, 33604 Bielefeld, Tel.: 557991112 

 Bültmannshofschule, Kurt-Schumacher-Str. 45, 33615 Bielefeld, Tel.: 
557990211 

Weitere Schulen befinden sich in Vorbereitung auf den gemeinsamen Unterricht. 
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Zusätzlich gibt es die 

 Laborschule, staatliche Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen, Uni-
versitätsstr. 21, 33615 Bielefeld, Tel.: 106 - 28 48 

an der ebenfalls Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet wer-
den. 
 
Darüber hinaus werden an einigen Grundschulen ambulant einzelne Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterschiedlichster sonderpä-
dagogischer Förderschwerpunkte in Einzelintegration beschult (z.B. bei Hör- oder 
Sehschädigungen). 
 

2.2 Weiterführende Schulen (Sekundarstufe I)  
 
In Bielefeld stehen seit vielen Jahren Integrative Fördergruppen in der Sekundar-
stufe I zur Verfügung. Der Unterricht wird durch Gesamtschullehrerinnen und -
lehrer sowie Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen durchgeführt. 
 
Der Gemeinsame Unterricht wird in folgenden Schulen angeboten: 

 Gesamtschule Stieghorst, Am Wortkamp 3, 33605 Bielefeld, Tel.: 51 -66 84 

 Martin-Niemöller-Gesamtschule, Apfelstr. 210, 33611 Bielefeld, Tel.: 51 - 
69 91 

zusätzlich können auch in der Sekundarstufe I Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in die nachfolgend aufgeführten Schulen gehen: 

 Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulen Bethel, Öffentl.-Stiftisches Gymnasium, 
An der Rehwiese 65, 33617 Bielefeld, Tel. 144 39 28 

 Bosseschule (Realschule), Bossestr. 10, 33615 Bielefeld, Tel.: 557992311 

 Realschule Senne, Klashofstr. 79, 33659 Bielefeld, Tel.: 557998011 

 Laborschule (s. oben) 

 

2.3  Berufsvorbereitung - Sekundarstufe II  

Sonderpädagogische Fördergruppe am Carl-Severing-Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung, Bleichstr. 12, 33607 Bielefeld, Tel.: 51-33 02 

Hier findet der ergänzende Berufsschulunterricht (sonderpädagogische Fördergrup-
pe) für den integrativen Berufsvorbereitungslehrgang „Keimzeit“ statt.  
 
 
3 Beratungsstellen im Übergang Schule Beruf 

 Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Bielefeld, Ravensberger 
Str. 12, Eingang B, Zimmer 20, 33602 Bielefeld, Tel.: 51 - 69 16 
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 Agentur für Arbeit, Reha-Abteilung, Werner-Bock-Str. 8, 33602 Bielefeld, 
Frau Strothmann-Sczepek Tel.: 587 1047, Herr Cors, Tel.: 587 1048 (siehe 
auch Broschüre „Schule, Ausbildung, Weiterbildung“ der Stadt Bielefeld), 

 Jugendhaus, Jugendberufshilfe der REGEmbH -kommunale Jugendberufshilfe 
der Stadt Bielefeld -, Niederwall 39, 33602 Bielefeld,Herr Brenneke, Tel.: 989 
112 104; Frau Klausch, Tel.: 989 112 108 

 BIA, Berufliche Integrationsassistenz, VHS-Bildungswerk- Bielefeld e.V. Teuto-
burger Str. 78, 33602 Bielefeld, Tel.: 32 92 89-15/16 

 IFD, Integrationsfachdienst, pro Werk (Bethel),Königsweg 10, 33617 Bielefeld, 
Tel.:144 - 5563 

 Integrationsfachdienst der Hörbehindertenberatungsstelle in OWL, Fritz-
Reuter-Str. 5a, 33 604 Bielefeld, Tel: 9 28 31 13 

 FAW, Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH, Feilenstr. 31, 33613 Biele-
feld , Tel.:5 21 92-0 

 Beratung für Menschen mit Behinderungen, Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, 
B 203, Niederwall 23, 33602 Bielefeld, Sandra Seydel, Tel.: 51-50 51 

 Café 3b, unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen, Trä-
gerverein der Beratungs- und Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderun-
gen e.V. (Kooperation von Integrative Beratungs- und Begegnungsstätte für Be-
hinderte e.V. und Stiftungsbereich Behindertenhilfe Bethel), Feilenstr. 3, 33602 
Bielefeld, Tel.: 6 02 02 

 
 

4 Weitere Informationen:  www.schulministerium.nrw.de 

Diese Broschüre ist auch auf www.bielefeld.de unter ‚Bildung/Jugend’  ‚Schulen’ 
im pdf-Format abrufbar. 
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Schulische Angebote für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 

 

Ablauf AO-SF-VerfahrenAblauf AO-SF-Verfahren

Antrag durch 
Erziehungsberechtigte 

oder volljährige 
Jugendliche 

Antrag durch 
Erziehungsberechtigte 

oder volljährige 
Jugendliche 

Antrag durch allgemeine 
Schule 

Antrag durch allgemeine 
Schule 

Zuständige Schulaufsicht
(Bezirksregierung/Schulamt):

• Prüft den Antrag und
• beauftragt

Zuständige Schulaufsicht
(Bezirksregierung/Schulamt):

• Prüft den Antrag und
• beauftragt

Lehrkraft der 
allgemeinen Schule

Lehrkraft der 
allgemeinen Schule GesundheitsamtGesundheitsamtLehrkraft  der 

Sonderpädagogik

Lehrkraft  der 
Sonderpädagogik

Erstellen gemeinsam
Pädagogisches Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedafs

(Beschrieben wird der Förderbedarf und die notwendigen Rahmenbedingungen)

Erstellen gemeinsam
Pädagogisches Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedafs

(Beschrieben wird der Förderbedarf und die notwendigen Rahmenbedingungen)

Zuständige SchulaufsichtZuständige Schulaufsicht

lädt die Erziehungsberechtigten 
bzw. volljährigen Jugendlichen 

zu einem Gesprächstermin

lädt die Erziehungsberechtigten 
bzw. volljährigen Jugendlichen 

zu einem Gesprächstermin

berät mit dem Schulträger (Votum ist 
erforderlich bezgl. personeller und 

sächlicher Ressourcen im GU)

berät mit dem Schulträger (Votum ist 
erforderlich bezgl. personeller und 

sächlicher Ressourcen im GU)

entscheidetentscheidet

über den sonderpädagogischen Förderbedarf und über den Förderort und fertigt den 
entsprechenden Bescheid an.

über den sonderpädagogischen Förderbedarf und über den Förderort und fertigt den 
entsprechenden Bescheid an.

Gemeinsamer 
Unterricht

Gemeinsamer 
Unterricht

Integrative 
Lerngruppe

Integrative 
Lerngruppe FörderschuleFörderschule

Kein sonder-
pädagogischer 
Förderbedarf

Kein sonder-
pädagogischer 
Förderbedarf

Bei nicht hinreichender 
Begründung Verbleib in 
bisheriger Schule/Beratung 
bezgl. Fördermaßnahmen

unter durchgehender 
Einbeziehung der 

Erziehungsberechtigten)

 


